Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
1. Allgemeines:

Aufträge werden nur auf Grund dieser Bedingungen angenommen und ausgeführt. Durch Erteilung eines Auftrages erklärt sich der Auftraggeber (Besteller, Käufer) mit diesen Bedingungen einverstanden. Abweichende Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind unwirksam, auch wenn solchen von uns nicht ausdrücklich widersprochen wird. Von den vorliegenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen sind nur dann rechtswirksam, wenn sie durch uns in der Auftragsbestätigung oder durch schriftlichen Vertrag ausdrücklich bestätigt werden.

2. Angebote, Annahmen von Aufträgen:

Alle Angebote sind freibleibend. Vertreter sind nur zur Entgegennahme von Aufträgen, nicht aber zu deren Bestätigung ermächtigt. Die Stornierung eines Auftrages ist nur nach schriftlicher Zustimmung unserer Firma wirksam.

3. Zahlungsbedingungen:

Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab dem Tag des Fakturendatums, gewähren wir 3% Skonto, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass keine älteren Fakturen zur Zahlung offen sind, sonst 30 Tage 2% Skonto und 60 Tage netto Kassa.

Zahlungen gelten erst dann als geleistet, wenn uns die Gutschrift des Geldinstitutes vorliegt. Die Entgegennahme von Wechseln (Akzepten) bedarf besonderer Vereinbarung. Diskontspesen und -zinsen sind uns sofort nach Bekanntgabe zu ersetzen. Die Entgegennahme von Wechseln und Schecks erfolgt nur zahlungshalber und werden nur unter Vorbehalt der ordnungsgemäßen Einlösung gutgeschrieben. Bei Überschreitung der 60tägigen Zahlungsfrist haben wir das Recht, ohne Mahnung Verzugszinsen in Höhe der von Bankinstituten für ungesicherte Kredite verrechneten Zinsen auszulasten. 

4. Lieferungen:
Die Versandart ist uns überlassen, wobei wir Kundenwünsche weitgehendst berücksichtigen werden. 

Sowie die Ware unsere Firma verlässt, geht die Gefahr auf den Besteller über, dies gilt auch dann, wenn wir den Transport oder die Transportkosten übernommen haben, oder wenn über Wunsch des Bestellers eine Transportversicherung abgeschlossen wurde. Die Waren und deren Transport werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers versichert. Bei Verlust und Beschädigungen während des Transportes obliegt es dem Käufer, vom Frachtführer (LKW, Bahn, Post, Spediteur) sofort bei Übernahme den Verlust oder die Beschädigung durch eine Tatbestandsaufnahme feststellen zu lassen. Unsere Lieferzeitenangaben erfolgen nach bestem Ermessen, jedoch ohne jede Verbindlichkeit.

5. Liefermenge:

Im Wege der Qualitätskontrolle können sich Mehr- oder Mindermengen ergeben. Wir sind berechtigt, den Auftrag durch Lieferung dieser Mehr- oder Mindermenge zu erfüllen, so lange diese Abweichungen 10% der Auftragsmenge mehr oder minder nicht überschreiten. Jeglicher Schadenersatz des Käufers wegen Lieferverzug ist ausgeschlossen. Teillieferungen sind zulässig und gelten als selbstständige Geschäfte.

6. Qualitätsregeln: 

Hinsichtlich Eignung und Verarbeitung unserer Erzeugnisse beraten wir Sie gerne, können aber für bestimmte Verwendungszwecke weder Garantie noch Rechtsfolgen übernehmen. Kleine Farbabweichungen sind vorbehalten und unumgänglich.

7. Es ist Sache  des  Auftraggebers,  die  gelieferte  Ware sofort nach Eintreffen am Bestimmungsort   zu untersuchen. Die gelieferte Ware gilt als genehmigt, wenn nicht innerhalb von acht Tagen nach ihrem Eintreffen am Bestimmungsort eine schriftliche Mängelrüge bei uns einlangt. Für getragene Handschuhe wird kein Ersatz geleistet. Unberechtigte Mängelrügen können nicht anerkannt werden.

8. Eigentumsvorbehalt:

Unbeschadet des Gefahrenübergangs behalten wir uns das Eigentum an den Liefer- bzw. Kaufgegenständen bis zur vollständigen Abdeckung sämtlicher aus den Vertragsverhältnissen entstandenen Verpflichtungen des Empfängers vor. Verpfändung oder Sicherungsübereignung zugunsten Dritter sind ausgeschlossen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Empfänger verpflichtet, unser Eigentumsrecht geltend zu machen und uns hiervon unverzüglich zu verständigen.

Bei Befugnis des Empfängers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr unsere Ware zu veräußern, endet mit dessen Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das Vermögen des Empfängers die Eröffnung des Konkursverfahrens oder des Ausgleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird. Der Empfänger ist in diesem Fall verpflichtet, auf unsere Anforderung die Ware herauszugeben.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand:

Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen zwischen uns und unseren Auftragsgebern ist Wels. Dieser Gerichtsstand gilt ausdrücklich als vereinbart. Klagen aus diesem Geschäft sind in Wels einzubringen.

Terms of sale, delivery and payment

The Vendors shall not be responsible for delayed deliveries or non-deliveries caused by circumstances beyond their control.

Unsatisfactory References entitle the Vendors to refuse delivery without any obligation.

Small colours variations have to be accepted.

No claim for compensation or for replacement can be accepted for gloves or mittens which have been worn.

Justified complaints can only be accepted within 8 days after receipt of delivery.

Postage and Packing deduction will not be accepted.

Delivered goods remain or property until completely paid for but remain at Buyers risk from the time of delivery.

In case of Seisures we have to be informed without delay. In the event or customer becoming or appearing to become bankrupt or go into liquidation information has to be given without delay. 

Interventions-costs to be carried by the Buyer.

The construction, validity and performance or this contract shall be governed by the Law of Austria and all disputes which may arise shall be submitted to the Court in Wels.

Drafts and Cheques can only be credited subject to the correct Rate of Exchange.

Interest will be charged on delayed payment at the current Bank lending rate.

Conditons Générales:

Ventes: Non marchandises voyagent aux risques et pérlis du destinataire : elles sont payables á Strasbourg net, sans escompte, au comptant, à moins de stipulation contraire. Nos traites ne font pas dérogation á cette cluse attributive de juridiction. Pour tout retard de paiement, l´intérêt légal sera dû de plein droit, sans qu´il soit besoin d´aucune mise en demeure. Les délais de livraison ne sont donnés que d´une facon approximative et aucune indemnité n´est admise pour cause de retard. Notre garantie se borne à la remise en état ou au remplacement pur et simple de toute pièce reconnue défectueuse par suite d´un défaut de matières et sans indemnité. Toute réclamation, pour être valable, devra nous parvenir dans les cinq jours qui suivront le réception de la marchandise.

En cas de contestation concernant soit une vente, soit un achat, ou de quelque nature que ce soit, le différent sera de convention expresse, tranché par le Tribunal de Commerce de Wels.

Clause de Propriété. Les marchandieses restant notre propriété jusqu´au paiement intégral. Loi 80-335 du 12 mai 1980

